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Sehr geehrte Frau Wohlfart, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben uns als Höhere Naturschutzbehörde (HNB) mit Schreiben vom 01.12.2021 im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange den Entwurf eines Bauleitplans zur Stellungnahme 
übersandt. 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden ganz überwiegend von der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wahrgenommen (vgl. § 58 Absatz 1 NatSchG).  
Wir gehen davon aus, dass Sie die zuständige UNB in Ihrem Verfahren ebenfalls beteiligt haben. 

Gegebenenfalls sind wir als HNB für die Erteilung einer natur- oder artenschutzrechtlichen 
Ausnahme oder Befreiung zuständig. Sofern eine solche erforderlich ist, benötigen wir einen 
förmlichen Antrag, der sich in seiner Begründung explizit auf die Tatbestandsvoraussetzungen der 
Ausnahme- oder Befreiungsregelung bezieht.  
Die Frist des § 4 BauGB gilt in diesem Fall nicht. 

Im Anhang finden Sie eine Tabelle, aus der Sie ersehen können, in welchen Fällen eine 
Zuständigkeit der Höheren Naturschutzbehörde (HNB) gegeben ist, sowie Hinweise zum 
Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Tobias Korta 
Referatsleiter des Referats 55 Naturschutz Recht  

Mit freundlichen Grüßen  
i. A. Madeleine Luxath  
__________________________________ 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 55 Naturschutz Recht 
Webex Beauftragte und Kanzlei HNB 
76247 Karlsruhe  
Dienstgebäude:
Karl-Friedrich-Str. 17, 76133 Karlsruhe  
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Mit freundlichen Grüße�

Daniel Keller�
Oberkonservator�
stv. Referatsleiter Referat 83.1�
�
Landesamt für Denkmalpflege  
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Dienstsitz Karlsruhe�
Moltkestraße 74�
76133 Karlsruhe�
�
�
Tel: +49 (0) 721 / 926 -4811 
Fax: +49 (0)711 / 904 -4544 
Besuchen Sie unseren neuen Internetauftritt: http://www.denkmalpflege-bw.de �
�
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist.�
Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage 
entnehmen: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/datenschutz�
�
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